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Geschäftsstelle DGfN, Seumestr. 8, 10245 Berlin 

Berlin, 07.12.2018 
 
Stellungnahme zum 
Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, 
für Bau und Heimat 
Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) und der Verband 
Deutsche Nierenzentren (DN) e.V. begrüßen die Erarbeitung eines 
Gesetzesentwurfs, der die Zuwanderung von qualifizierten 
Fachkräften vereinfacht und deren zügige Eingliederung in den 
deutschen Arbeitsmarkt ermöglichen will. 
Vor dem Hintergrund der momentan florierenden Wirtschaftslage 
wird ein Mangel an qualifizierten Fachkräften in allen Bereichen 
einschließlich der ambulanten und stationären Nephrologie immer 
spürbarer. Die niedergelassenen Nephrologen betreuen in ihren 
Praxen multimorbide, chronisch kranke Patienten, oft über Jahre 
oder Jahrzehnte hinweg kontinuierlich ambulant, wohnortnah und 
flächendeckend, deren Betreuung sehr pflegeintensiv ist, mit 
qualifizierten und engagierten Pflegekräften. Daher sind die 
niedergelassenen Nephrologen bereits jetzt, insbesondere bei der 
Akquisition von Pflegekräften, von dem Fachkräftemangel betroffen. 
Zudem wird es durch das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz PpSG 
einen zusätzlichen Pflegepersonalmangel in der stationären 
nephrologischen Versorgung geben, weil das Personal in andere im 
PpSG bevorzugte Kliniken verschoben wird. 
In dem nun vorgelegten Gesetzesentwurf sehen wir eine Chance, 
den dargestellten Engpass an Fachkräften wenn nicht zu beheben, 
so doch jedenfalls abzumildern.  
Der Gesetzentwurf hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zuwanderung 
von qualifizierten Fachkräften gezielt zu steuern, und stellt einen 
kohärenten Maßnahmenkatalog vor. Nicht nur wird die Anstellung 
von ausländischen Fachkräften erleichtert, es ist nunmehr auch 
möglich, diese bereits während der Prüfung zur Anerkennung seiner 
im Ausland erworbenen Qualifikation in diesem Beruf zu 
beschäftigen. Ebenso kann eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke 
einer Ausbildung oder Forschungstätigkeit erteilt werden. Zu 
begrüßen ist insbesondere, dass der Entwurf die Probleme im 
Bereich der Pflegeberufe erkennt und die Vereinfachung auch 
explizit in das Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege 
implementiert. 
 
 



 

Auch ist dem Gesetzentwurf die Intention zu entnehmen, dass bei 
dem (potentiellen) Arbeitgeber die Motivation, ausländische 
Fachkräfte anzustellen, gestärkt wird. Der Arbeitgeber kann sich 
aktiv an dem Anerkennungsverfahren beteiligen und so eine 
Verkürzung des Verfahrens erreichen. Insgesamt werden das 
Verwaltungsverfahren stromlinienförmiger und die Kompetenzen 
gebündelt. 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) und der 
Verband Deutsche Nierenzentren (DN) e.V. sind daher 
zuversichtlich, dass der vorliegende Gesetzentwurf zur 
Entspannung der verschärften Situation auf dem 
Fachkräftemarkt, nicht zuletzt auf dem Gebiet der medizinischen 
Fachkräfte, beitragen kann. 
 
Um die Lage insgesamt zu verbessern, bedarf es aber 
weitreichenderer Maßnahmen, die sich auf die Gewinnung 
inländischer Fachkräfte richten und weiterhin eine ambulante und 
stationäre nephrologische Versorgung flächendeckend ermöglichen. 
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